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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Thomas Ehrhorn, Matthias Büttner, 
Andreas Mrosek, Dr. Götz Frömming und der Fraktion der AfD 
– Drucksache 19/6229 – 

Anschlag auf ICE bei Allersberg  

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  

Am 7. Oktober 2018 ist es gegen 23.15 Uhr auf der Eisenbahnstrecke von Nürn-
berg nach München in Höhe Allersberg zu einem Anschlag auf einen ICE ge-
kommen, der glücklicherweise ohne schwerwiegende Folgen blieb.  

Laut Presseinformation der Generalstaatsanwaltschaft München und des Baye-
rischen Landeskriminalamtes vom 29. Oktober 2018 bemerkte der Lokomotiv-
führer des ICE 821 zu diesem Zeitpunkt ein verdächtiges Geräusch. Bei einer 
Kontrolle im Hauptbahnhof München stellte er daraufhin einen Schaden an der 
Frontscheibe des Führerstands fest. Der Bericht erwähnt auch, dass seitens der 
Deutschen Bahn AG ein Kurzschluss auf der Bahnstrecke bemerkt wurde. Es 
hätten sich dann aufgrund nachträglicher Untersuchungen der Bundespolizei am 
24. Oktober 2018 Anhaltspunkte dafür gefunden, dass ein Unbekannter ein 
Stahlseil über die Gleise gespannt habe, dessen Reste an der Strecke gefunden 
wurden. Ebenso seien danach Holz- und Eisenteile sichergestellt worden, die 
möglicherweise auf die Gleise aufgebracht waren. Dem Bericht des Landes- 
kriminalamts zufolge wurde in der Nähe des Tatorts ein Drohschreiben und, an 
einem Brückenpfeiler, ein Graffito jeweils in arabischer Sprache gefunden.  
Am 26. Oktober 2018 habe die Generalstaatsanwaltschaft München, Bayerische 
Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus, zusammen 
mit dem Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen (www.polizei. 
bayern.de/lka/news/presse/aktuell/index.html/287514).  

Die Öffentlichkeit wurde über den Vorgang erstmals auf Nachfrage der 
„BILD“-Zeitung am 28. Oktober 2018 um 23.45 Uhr (www.bild.de/regional/ 
muenchen/muenchen-aktuell/bekennerschreiben-auf-arabisch-ice-anschlag- 
drahtseil-gespannt-58097702.bild.html) und sodann durch o. g. Pressemittei-
lung des Landeskriminalamtes und der Generalstaatsanwaltschaft vom 29. Ok-
tober 2018 informiert.  

Im Nachgang dazu ergänzten bzw. korrigierten die Generalstaatsanwaltschaft 
München und das Bayerische Landeskriminalamt mit weiterer Presseinforma-
tion vom 6. November 2018, dass bereits am 8. Oktober 2018 eine Begehung 
der Strecke durch Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG durchgeführt wurde, bei 
der aber keine Feststellungen getroffen worden seien. Erst bei einer weiteren 
Begehung der Strecke seien am 24. Oktober 2018 Reste eines Stahlseiles und 
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dessen Befestigungsmaterials gefunden worden. Hierüber sei dann die Bundes-
polizei informiert worden, die daraufhin in 3,5 km Entfernung vom aufgefun-
denen Stahlseilrest am 26. Oktober 2018 Holz- und Stahlteile im Gleisbett sowie 
ein Drohschreiben und ein Graffito in arabischer Sprache an einem Brücken-
pfeiler entdeckt habe. In dieser Presseinformation heißt es außerdem, dass es am 
31. Oktober 2018 nochmals eine Suchaktion an der Strecke mit vielen Einsatz-
kräften gegeben habe, bei der dann weitere ähnliche Holz- und Stahlteile sowie 
Papierfragmente, die zum Drohschreiben gehören könnten, aufgefunden wur-
den (www.polizei.bayern.de/lka/news/presse/aktuell/index.html/287885). 

1. Wann genau hat die Bundespolizei von dem Vorfall des am 7. Oktober 2018 
um 23.15 Uhr von einem ICE-Triebfahrzeugführer auf der Strecke von 
Nürnberg nach München im Raum Allersberg wahrgenommenen verdächti-
gen Geräuschs, dem Kurzschluss auf dem Streckenabschnitt sowie der im 
Münchener Hauptbahnhof festgestellten Beschädigung an der Windschutz-
scheibe des Triebfahrzeugs erstmals erfahren? 

Die Bundespolizei wurde erstmals am 24. Oktober 2018 über das Auffinden eines 
Drahtseils an der ICE-Strecke in der Nähe der Ortschaft Allersberg unterrichtet. 

2. Welche Maßnahmen hat die Bundespolizei ergriffen, nachdem sie von dem 
zuvor genannten Vorfall erfahren hat? 

Die Bundespolizei leitete am 24. Oktober 2018 zuständigkeitshalber Ermittlun-
gen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein und stellte die 
Beweismittel am Tatort sicher. Am 26. Oktober 2018 führte die Bundespolizei 
eine weitere Absuche des Tatortes mit erweitertem Suchradius durch. Hierbei 
wurde an einem Brückenpfeiler u. a. ein Drohschreiben mit arabischen Schrift-
zeichen aufgefunden. Am 26. Oktober 2018 wurde das Bayerische Landeskrimi-
nalamt durch die Bundespolizei über den Sachverhalt unterrichtet. Die General-
staatsanwaltschaft München übernahm zusammen mit dem Bayerischen Landes-
kriminalamt die weiteren Ermittlungen.  
Die Bundespolizei hat aufgrund des Vorfalls die gefahrenabwehrenden Maßnah-
men im Bahnverkehr, insbesondere die Überwachung des Bahnverkehrs, intensi-
viert. 

3. Haben nach Kenntnis der Bundesregierung die Mitarbeiter der Deutschen 
Bahn AG oder andere offizielle Stellen bereits vor dem 24. Oktober 2018 auf 
der genannten ICE-Strecke Nürnberg–München seit dem 7. Oktober 2018 
verdächtige Holz- und Stahlteile bzw. Stahlseilreste und/oder arabische 
Schriftstücke bzw. Graffiti festgestellt? 

Nein. 

4. Falls Frage 3 verneint wird, weshalb haben die in Frage 1 erwähnten Um-
stände, die aus mehr als zwei Anhaltspunkten auf eine erhebliche Gefähr-
dung des Schienenverkehrs im Bereich des Streckenabschnitts bei Allers-
berg hindeuteten, nicht unverzüglich zu einer intensiven Kontrolle der Stre-
cke geführt, um die Ursache der eingetretenen Schäden restlos aufzuklären, 
und wie ist es dann zu erklären, dass Holz- und Stahlteile in der Nähe der 
Gleise bzw. sogar „im Gleisbett“ auf einer üblicherweise aufgeräumten ICE-
Trasse mehr als zwei Wochen lang unentdeckt geblieben sind? 

Die DB Netz AG hat am 7. Oktober 2018 in ihren Systemen einen Kurzschluss 
registriert. Kurzschlüsse dieser Art entstehen, wenn Fremdkörper spannungsfüh-
rende Teile der Oberleitung berühren. Dauert der Kurzschluss nicht an, stellt sich 
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die Spannungsversorgung selbständig wieder her. Nur wenn der Kurzschluss an-
dauert, prüfen und beheben Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG den Schaden vor 
Ort. 

5. Weshalb wurde die Öffentlichkeit, mithin auch Bahnmitarbeiter und Bahn-
kunden, nach Kenntnis der Bundesregierung über die Medien erstmals kurz 
vor Mitternacht am 28. Oktober 2018 bzw. sogar erst durch eine offizielle 
Stellungnahme des Bayerischen Landeskriminalamtes und der General-
staatsanwaltschaft München am 29. Oktober 2018 über den zuvor beschrie-
benen Vorfall informiert und dabei auch zu dieser Zeit zum ersten Mal ein 
Zeugenaufruf gestartet? 

Auf Grundlage der bereits bekannten Ereignisse hat die Generalstaatsanwalt-
schaft München, Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und 
Terrorismus (ZET) am 26. Oktober 2018 zusammen mit dem Bayerischen Lan-
deskriminalamt die Ermittlungen aufgenommen. Die weiteren Maßnahmen ob-
liegen damit den ermittlungsführenden Behörden. 

6. Hält die Bundesregierung die getroffenen Maßnahmen und ihre zeitliche Ab-
folge für ausreichend, um die Sicherheit im Hochgeschwindigkeitsverkehr 
auf deutschen Eisenbahnstrecken zu gewährleisten?  

Für die Bundesrepublik Deutschland gilt eine anhaltend hohe Gefahr jihadistisch 
motivierter Gewalttaten. Der Bahnverkehr und seine Einrichtungen bieten nach 
wie vor günstige Möglichkeiten für die Durchführung von Anschlägen. Wieder-
holte Anschläge in den vergangenen Jahren auf Einrichtungen der Bahn sowie 
Angriffe auf Reisende in Deutschland und im (europäischen) Ausland untermau-
ern die Relevanz des schienengebundenen Personenverkehrs als Tatziel. Die zu-
ständigen Behörden des Bundes und der Länder treffen auch weiterhin die erfor-
derlichen Maßnahmen zum Schutz von Einrichtungen der Eisenbahnen und deren 
Benutzern. Gleichwohl handelt es sich bei dem Verkehrssystem Bahn um ein of-
fenes und frei zugängliches Verkehrssystem. Ein vollumfänglicher Schutz kann 
daher nicht gewährleistet werden. 
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